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Nr. 174.
für den Landesteil Oldenburg über die Einrichtung und Erhal¬

tung des Katasters usw.
Oldenburg, dm 13. März 1922.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung
cs Landtags als Gesetz für den Landesteil Oldenburg-

was folgt;
Artikel 1.

Für den Landesteil Oldenburg soll ein Grund- und
äude-Steuerkataster geführt werden, in welches ein-

gctragen sind:
Die abgcschätzten Grundstücke und Gebäude(Gesetz
vom 18. Mai 1855 über die Ermittelung des
Steuerkapitals usw. Art. 1) nach Lage, Kulturart
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bezw . Gattung , Ertragsklasse , Flächeninhalt , Rein¬

ertrag , Mietwert , Steuerbetrag und Eigentümer;

2 . die nicht abgeschätzten Grundstücke (öffentliche Wege

und Gewässer ) gemeindeweise nach ihrer Gesamtsläche.

Artikel 2.

Die Grundlage des Katasters bilden die nachfolgend

bezeichnten Aktenstücke der Landesvermessung und Ab¬

schätzung:
1 . Die bei der allgemeinen Landesvermessung aufge¬

nommenen Original -, Flur - und Übersichtskarten,

Parzellarhandrisse , Berechnungshefte , provisorischen

Flurbücher und Güterverzeichnisse nebst alphabetischen

Listen der Grundeigentümer;

2 . die bei der allgemeinen Abschätzung der Grundstücke

und Gebäude ausgenommenen Protokolle , Nach¬

weisungen und Zusammenstellungen;

3 . die anerkannten definitiven Güterverzeichnisse nebst

deren Zusammenstellungen.

Artikel 3.

8 1 . Aus Grund dieser Aktenstücke sollen geführt

werden:

1 . Flurbücher der Gemeinden — welche nach der Reihen¬

folge der Parzellennummern in der Flurkarte geord¬

net , für jedes in der Flur belegene Grundstück

bezw . Gebäude die Artikelnummer des Eigentümers,

Kulturart bezw . Gattung , Ertragsklasse , den Flächen¬

inhalt , Reinertrag , Mietwert , sowie die Fortschrei¬

bung Nachweisen;
2 . Mutterrollen der Gemeinden — welche die Grund¬

stücke und Gebäude eines jeden Eigentümers , nach

Flur - und Parzellcnnummern geordnet und artike-

weise zusammengestellt nach der Lage , Kulturar

bezw . Gattung , Ertragsklasse , dem Flächeninha ,
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Reinertrag , Mietwert , Steuerbetrag , Güterwechsel¬

nachweis und dem Belegenheitsort aufführen;

3. ein Generalkataster — welches eine Zusammen¬

stellung der Gemeinden mit ihren summarischen Er¬

gebnissen enthalt;

alphabetische Verzeichnisse der Eigentümer — mit

Angabe des Belegenheitsortes des Artikels und dessen

Nummer in der Mutterrvlle;

5. Supplementslurkarten — welche die Lage und die

Grenzen einer jeden Parzelle nebst deren Nummer

in der Flur Nachweisen.
8 2 . Die unter 1 — 5 gedachten Gegenstände bilden

das Grund - und Gebäude - Steuerkataster und beruhen bei

der Vermessungsdirektion in Oldenburg.

Artikel 4.

Kopien der im Artikel 3 unter 1 , 2 und 4 aufge¬

führten Aktenstücke - und der Flurkarten der Gemeinden,

sowie Übersichtsskizzen der Gemeinden (zur Nachweisung des

Zusammenhangs der Fluren ) beruhen bei den betreffenden

Katasterämtern und sind bestimmt , die eintretenden Ver¬

änderungen aufzunehmen , welche dann in die in Artikel 3

^nannten Aktenstücke zu übertragen sind , so daß alle in

^u Artikeln 3 und 4 aufgeführten Aktenstücke mit der
kgenwart im Sinne des Artikels 5 in Übereinstimmung

^halten werden.

Artikel 5.

Folgende Veränderungen sind im Kataster nachzutragen:

wenn in den Eigentumsverhältnissen der Grundstücke

oder Gebäude ein Wechsel Antritt;

2- wenn Grundstücke ohne Wechsel des Eigentümers

u) sich in Grenzen ändern,
von einem Artikel der Mutterrolle zu einem andern

übergehen;

3» wenn Gemeindegrenzen berichtigt oder verlegt werden;



wenn steuerfreie Grundstücke oder Gebäude die Eigen¬

schaft verlieren, welche ihre Befreiung von der Steuer

bedingt oder wenn steuerpflichtige Grundstücke oder

Gebäude die befreiende Eigenschaft annehmen;

5. wenn Grundstücke neu entstehen oder untergehen oder

bleibend ertragsunföhig werden oder aus einerder

im Artikel1 unter 1 und 2 erwähntenAbteilungen
in die andere gelangen;

6. wenn Gebäude neu entstehen oder untergehen oder

durch Veränderung ihrer Substanz am Mietwcrt

dauernd gewinnen oder verlieren;
7. wenn Grundstücke

«>) in den Schutz eines Hauptdeiches eintreten oder
diesen Schutz verlieren,

b) ihre Kulturart dauernd ändern,
o) bei gleichbleibender Kulturart durch Veränderung

ihrer inneren Beschaffenheit im Reinerträge dau¬

ernd um mindestens 20 v. H. steigen oder sinken;

8. wenn materielle Jrrtümer in den Katasterkarten und

Büchern entdeckt und als solche anerkannt werden-

Artikel 6.

1. Jede Gemeinde bildet einen Katasterbezirk.

2. Eine Abweichung von dieser Regel kann das Mini¬

sterium der Finanzen anordnen, wenn neueGemeinden

durch Trennung oder Zusammenlegungbestehender
Gemeinden gebildet werden.

3. Die Abgrenzung der Katasteramtsbezirke und der

Sitz der Katasterämter werden vom Ministerium der

Finanzen bestimmt.
4. Jedes Katasteramt wird von einem höheren Ber-

messungsbeamten verwaltet, dem nach Bedarf Hi ff-

kräfte zugewiesen werden. Mehrere Katasterämter
können von demselben Vorstand verwaltet werden-
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5. Die Katasterämter unterstehen der Aufsicht und Lei¬
tung der Vermessnngsdirektion unter der Oberaufsicht
des Ministeriums der Finanzen.

Artikel 7.

8 1. Die bei Veränderungen in der Form und im
Bestände der Grundstücke nötigen Vermessungen werden im
allgemeinen nach den Vorschriften der Vermcssungsinstruktion
vom 24. Februar 1836 und den dazu erlassenen oder noch
Z" erlassenden Ergänzungsvorschriften durch die Kataster-
amter vorgenommen.

8 2. Allen Teilungen, Zusammenlegungen und Grenz-
veränderungen sind die bei der allgemeinen Landesvermessung
gefundenen Flächeninhalte zugrunde zu legen, falls nicht
offenbare Fehler nachgewicsen werden sollten, so daß also
me Summe des Flächeninhaltes der neu entstandenen Par-
Zellen dem im Kataster verzeichneten Inhalt der geteilten,
Zusammengelegten oder veränderten Parzellen gleichbleibt.
^Weichlingen von erlaubtem Umfange sind durch Verteilung
^f die neuen Parzellen im Verhältnis ihrer Größe aus-
Zugleichen.

Artikel 8.

8 1. Zur Ausführung der erforderlichen Abschätzungen
werden für jede Gemeinde ein Gemeindeabschätzerund ein
^statzmann von dem zuständigen Amt aus vier von der
^omeindevertretung vorgeschlagenen Personen ernannt.

8 2. Zur Untersuchung etwa erhobener Einsprüche
gogen von Gemeindeabschätzern geschehene Abschätzungen cr-
uennt das Amt für jeden in seinen Bezirk fallenden Kataster-
"Ebczirk oder Teil eines solchen je einen Bezirksabschätzer
vud Ersatzmann aus dem Kreise der von ihm dafür be-
Mten Gemeindeabschätzer und Ersatzmänner.

§ 3- Das Amt eines Abschätzers ist ein Ehrenamt,
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Auf die Ablehnung, Niederlegung und Dauer des Amts
finden die für das Amt eines Mitgliedes der Gemeindevertre¬
tung geltenden BestimmungenAnwendung.

8 Die Abschätzcr und Ersatzmänner werden eidlich
dahin verpflichtet, daß sie die ihnen obliegenden Abschätzungen
und Entscheidungen den Gesetzen und Instruktionen gemäß,
ohne alle Nebenrücksichten, nur nach ihrer gewissenhaften
Überzeugung vornehmen wollen.

8 5. Bei den Abschätzungen erhalten die Gemeinde-
und die Bezirksabschätzer aus der Landeskasse

a) eine Aufwandsentschädigungin doppelter Höhe
des den Katasteramtsvorständen bei Entfernungen
von mindestens zwei Kilometern vom Wohnorte
zustehenden Tagegeldes, jedochm'ndestens in Höhe
des den Katasteramtsvorständen für den mehr als
achtstündigen Arbeitstag zustehenden Tagegeldes,

d) Reisekosten nach den Bestimmungen des Zivil"
staatsdienergesetzes.

d-r wcrdm»achd-nB-rschB»
-»-Om«- dazud°m 20, ^

sein. . eines neu entstandenen oder in

obiekts Benutzungsart veränderten Steuer-

am̂ or ^ ung und Kontrolle des Kataster-

durch Berns bestellten Gemeindeabschätzer(s l)
und darm?s oberen Grundstücken bezw. Gebäudens so gende Einreihung in die entsprechende Klasse.

Ablchäün̂n Protokoll aufzunehmende Ergebnis der
i» n l" S --- «Mch .i-,n , falls -- °« .s°°d

sol'che/l ? ^ nnt gemacht und wird derselbe ausgesordert,

rubrinaen 1""̂ ' "der seine Einwendungen dagegen vor¬

auf ^ ^ anwesend, so wird das Protokoll

üblicher NI ^ Katasteramt unter dem in orls-kije ekanntzumachendeu Verwarnen ausgelegt, es



gelte als anerkannt , falls nicht in der vorgeschriebenen Frist
! Einwendungen dagegen erhoben würden . Diese werden

unter Zuziehung der Gemeindevorsteher — in den Städten
erster Klasse eines Magistratsmitgliedes — von dem Kataster-
aintsvorstande und dem Gemeindeabschätzer untersucht und
entschieden. Bestätigt diese Entscheidung die Abschätzung , so
kenn der Reklamant eine weitere Untersuchung durch den

Bezirksabschätzer (§ 2 ) verlangen , wodurch er sich verbindlich
Macht, die Kosten dieser zweiten Untersuchung zu tragen , im
Falle das Ergebnis mit dem ersten übereinstimmt . Nach
einer solchen zweiten Untersuchung ist die Entscheidung vom
Ministerium der Finanzen abzugeben und hat es bei dieser
sodann sein Bewenden.

Artikel 9.

Das Katasteramt muß unter Vorlegung der aufgenom-
Menen Protokolle und einer Zusammenstellung der einge-

! üetenen Veränderungen zur Vornahme der Fortschreibung
> die Genehmigung des Ministeriums der Finanzen einholen.

I Artikel 10.

i Das Katasteramt hat die Berichtigungen und Nach-

^ogungen in den Amtsexemplaren der Katasterkarten und
1 ücher (Axt . 4) und in den Supplementflurkarten (Art . 3,

Ziff. 5) vorzunehmen . Die Vermessungsdirektion bewirkt
>o Beordnung der bei ihr beruhenden Exemplare der Ka-
osterbücher (Art . 3 , Ziff . 1 , 2 , 4 ) in genauer Überein-
uninung mit Amtsexemplaren , sowie die Beordnung

°es Generalkatasters (Art . 3 , Ziff . 3) .

j
Artikel 11.

Eluf Grund der berichtigten bezw . vervollständigten
u terrollen werden die Steuererhebungsrollen angefertigt

oezw. berichtigt.
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Artikel 12.

8 1 . Die Eintragung des im Artikel 5 , Ziffer 1, er¬

wähnten Eigentumswechsels erfolgt in den Fällen der frei¬

willigen Veräußerung , der Zwangsversteigerung und der

Enteignung grundbuchpflichtigen Eigentums auf Grund der

von dem Grundbuchamt dem Katasteramt zugestellten Mit¬

teilungen über die entsprechenden Grundbucheintragungen.

8 2 . In allen andern Fällen hat der neue Eigentümer

binnen 3 Monaten entweder beim Grundbuchamt die Be¬

richtigung des Grundbuchs zu beantragen , oder den Wechsel

beim Katasteramt schriftlich oder zu Protokoll unter Vorlage

der erforderlichen Nachweise anzumelden.

Im ersten Falle bildet , ebenso wie im Falle des 8 1,

die grundbuchamtliche Mitteilung die Grundlage für die

Fortschreibung im Kataster . Im zweiten Falle werden,

soweit cs sich um grundbuchpfüchtige Grundstücke handelt,

die Anträge nebst den Nachweisen von dem Katasteramt

dem zuständigen Grundbuchamt zur Feststellung der neuen

Eigentümer vorgelegt.

Artikel 13.

Die Änderung des Familiennamens eines Eigentümers

ist wie die Eigentumsveränderung zur Fortschreibung anzu¬

melden und zu behandeln , doch werden die Gebühren dafür

nach Nr . 48 der Taxe zum Gesetze vom 15 . März 1870

berechnet.

Artikel 14.

Ein Veränderungssall ist als eiugetreten anzuschen

und die im Artikel 12 § 2 vorgeschricbene dreimonatige

Frist beginnt zu laufen:

u-) für Erben oder Vermächtnisnehmer vom Todestage

des Erblassers , es sei denn , daß ihnen der Anfall

von Grundstücken oder Gebäuden nachweisbar erst
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später zur Kunde gekommen ist, in welchem Falle
der letztere Zeitpunkt entscheidet. Befinden sich unter
den Erben zu bevormundende Personen, so beginnt
für letztere die Frist nicht vor dem Tage der Be¬
vormundung;

d) wenn der Veränderungsfall infolge eines Vertrages
oder einer rechtskräftigen Entscheidung eingetreten ist,
vom Tage des Eigentumsüberganges bzw. der Rechts¬
kraft an;

v) wenn die Fortschreibung durch eine Änderung des
Familiennamens erforderlich geworden ist (Art. 13),
mit dem Tage des Eintritts dieser Änderung.

Artikel IS.

Ist der Veränderungsfall von besonderen Bedingungen
^er Voraussetzungen, z. B . Genehmigung der Obervor¬
mundschaft, Tod einer Person usw., oder vom Ablauf einer
gewisstn Zeit abhängig, so beginnt die Frist mit dem Ein¬
tritt der Bedingungen oder Voraussetzungen bzw. mit dem
Zeitablauf.

Artikel 16.

8 1. Wenn unter mehreren Erben das Erbrecht
streitig oder der besondere Erbe eines Grundstücks ungewiß
'st' so ist die Fortschreibung zunächst auf die Gesamtheit

er Erben zu bewirken, ohne daß sie einzeln benannt zu
Werden brauchen, — nach Ermittelung des wirklichen Erben
°b°r auf diesen.

8 2. In allen sonstigen Fällen, in denen ein Grund
oder ein Gebäude in das ungeteilte Miteigentum

Mehrerer Personen übergegaugen ist, ist die Aufführung der
üeigentümer unter einem die Gesamtheit derselben be

Müden Sammelnamen in der Regel zulässig. Die des-
" näheren Vorschriften, insbesondere auch über die
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Form , in welcher die Fortschreibung zu geschehen hat , und

über die Verpflichtung zur Anmeldung von Veränderungen

in den Personen der einzelnen Miteigentümer werden für

diese , sowie für die im Z 1 bezeichnten Fälle im Ver¬

waltungswege getroffen.

Artikel 17.

Ist zur Beschaffung der Fortschreibung die Beibrin¬

gung von Urkunden erforderlich , so wird der Beginn der

dreimonatigen Frist dadurch nicht gehemmt.

Artikel 18.

Die Anmeldung einer Eigentumsveränderung zur Fort¬

schreibung im Grund - und Gebäudesteuerkataster wird zu¬

gleich als Umschreibungsantrag für alle Register der Do-

manialgefälle angesehen . Die Katasterämter haben daher

alle Anträge , die für die Domanialgefälle von Belang sein

können , den zuständigen Ämtern zur Einsicht zu überlassen-

Artikel 19.

Die Anmeldung (Art . 12 ) wird nur für diejenigen

Grundstücke oder Gebäude als geschehen angesehen , deren

Artikel -, Flur - und Parzellennummer angegeben , oder we che

in sonstiger Weise so genau bezeichnet sind , daß danach ^

Identität unzweifelhaft festgestellt werden kann.

Artikel 20.

Wird die vvrgeschriebene dreimonatige Frist ^

Meldung ( Art . 12 , 13 , 14 ) nicht eingehalten , so beantrag

das Katasteramt beim zuständigen Amt die Erkennung ew

Ordnungsstrafe . Diese ist unter Berücksichtigung der ^

zahl und des Wertes der fortzuschreibenden Gegens



821

und des Maßes des Versäumnisses auf 10 — 150 ^ zu

bemessen.

Das Amt ist ermächtigt , aus Billigkeitsgründen von

der Erkennung der Strafe abzusehen und bereits erkannte

Strafen zurückzunehmen.

Artikel 21.

Von Amts wegen und gebührenfrei geschieht die Fort¬

schreibung aller Veränderungen , welche hervorgerufen sind:

a) durch die Entdeckung unzweifelhafter materieller Jrr-

tümer in den Katasterkarten und Büchern;

b) durch Artikel 49 des Verkoppelungsgesetzes vom

27 . April 1858;

o) durch die in das Kataster zu übernehmenden Ergeb¬

nisse der Gemeinheits - oder Markenteilungen;

ä) durch die staatliche Einweisung von Anbau - und

Kulturplacken.

Artikel 22.

Wenn der Inhaber mehrerer Artikel in der Mutter-

rolle die Fortschreibung eines ganzen oder geteilten Artikels

äu einem oder mehrerer seiner Artikel vollziehen läßt , so

werden die Gebühren für die Veränderung jedes vergrößerten

Artikels nach Nr . 48 der Taxe zum Gesetz vom 15 . März
^70 berechnet.

Artikel 23.

8 1- Die Fortschreibung des Katasters erfolgt all-
>Mich einmal.

8 2 . Das Fortschreibungs - oder Steuerjahr läuft

1. April bis zum 31 . März.

8 3 . Für das jeweilige Steuerjahr werden fortgrschrieben:
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s,) die bis zum vorhergehenden 1 . Januar gehörig an¬

gemeldeten Eigentumsveränderungen , mit denen Be¬

standsänderungen nicht verbunden sind;

b ) die bis zum vorhergehenden 1 . Oktober angemeldeten

Eigentumsvcränderungen , mit denen Bestandsände¬

rungen verbunden sind;

o) die bis zum vorhergehenden 1 . Oktober angemeldeten

und vom Katasteramt festgestellten Bestandsverände¬
rungen.

DieseFristen können im Verwaltungswege geändert werden.

Artikel 24.

Müssen vor der Fortschreibung einer angemeldeten

Veränderung noch unterbliebene Fortschreibungen aus früherer

Zeit nachgeholt werden , so fallen die desfälligeu Gebühren

den früheren Eigentümern zur Last.

Artikel 25.

8 1 . Wer infolge unterbliebener oder irrtümlicher

Fort - oder Umschreibung einen unrichtigen Betrag an

Steuern oder Domanialgefällen bezahlt hat , kann das zuviel

Entrichtete nur für die letzten 10 Jahre vom Staate zurück

verlangen , wie umgekehrt der Staat das zuwenig Entrichtete

auch nur für dieselben Jahre nachfordern darf , und zwar

vom gegenwärtigen Eigentümer nur aus der Zeit seines

Besitzes , im übrigen von dessen Vorgängern.

8 2 . Hat die Zurückzahlung darin ihren Grund , daß

die Anmeldung der Veränderung nicht gehörig erfolgte , so

ist der Staat zu einer Erstattung nicht verbunden.

Artikel 26.

Derjenige , auf dessen Namen ein Grundstück oder Ge¬

bäude im Grund - und Gebäudesteuerkataster oder >m Rc-
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gistcr der Domamalgefälle aufgeführt steht , kann , auch wenn

er nicht mehr Eigentümer ist , wegen der Steuern und Ge¬

fälle so lange in Anspruch genommen werden , bis er den¬

jenigen nachweist , in dessen Eigentum das Grundstück oder

Gebäude sich befindet.

Artikel 27.

Die in Beziehung auf die Grund - und Gebäudesteuer

im Artikel 10 des Grundsteuergesetzes vom 18 . Mai 1855

getroffene Bestimmung findet analog auch auf die Domanial-

gefälle Anwendung.

Artikel 28.

Was in diesem Gesetz bestimmt ist für das Grund - und

Gebäudesteuerkataster , gilt auch für das Register der Do-

manialgefälle ; was bestimmt ist für die Fortschreibung der

Grund - und Gebäudesteuer , gilt auch für die Umschreibung

der Domanialgefälle.

Artikel 29.

Alle den obigen Bestimmungen widerstreitenden früheren

Vorschriften treten außer Kraft , insbesondere das Gesetz vom

^ April 1879 über die Einrichtung und Erhaltung des Ka-

^sters usw . im Herzogtum Oldenburg und das Abänderungs-

8°setz dazu vom 6 . März 1920.

Artikel 30.

^ Bestimmung des Artikels 8 Z 5 dieses Gesetzes hat
* «wirkende Kraft vom 1. Januar 1922 ab.

Oldenburg, den 13. März 1922.

Staatsministerium.
Tautzen . Driver.

vr . Rabeling.
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Nr . 175.

Gesetz, betreffend Änderung des Gesetzes für das Herzogtum Olden¬
burg vom 19 . Februar 1900 , betreffend Errichtung einer Handels¬
kammer.

Oldenburg , den 20 . März 1922.

Das Staatsministenum verkündet mit Zustimmung
des Landtags als Gesetz für den Landesteil Oldenburg,
was folgt:

I.

Die Artikel 28 , 29 , 30 des Gesetzes für das Herzog¬
tum Oldenburg vom 19 . Februar 1900 , betreffend Errich¬
tung einer Handelskammer , erhalten folgende Fassung:

Artikel 28.

Soweit die im Haushaltsplan veranschlagten Kosten
der Handelskammerverwaltung nicht durch besondere Ein¬
nahmen gedeckt werden , werden sie auf die Beitragspflich¬
tigen (Artikel 4 ) umgelegt . Den Maßstab bildet das zur
Reichseinkommensteuer oder zur Körperschaftssteuer veranlagte
Einkommen aus dem Gewerbebetrieb.

Artikel 29.

Der Veranlagungsbehörde sind von der Handelskammer
vor der Einschätzung gemeindeweise getrennte Verzeichnisse
der in den einzelnen Gemeinden vorhandenen Beitrags¬

pflichtigen mitzuteilen.

Artikel 30.

Die Handelskammer stellt die Beiträge fest . Sie wer¬
den in Hundertteilen der auf das Einkommen aus dem
Gewerbebetrieb fallenden Reichseinkommensteuer oder Kör-
Perschastssteuer berechnet.

_3fl für das Beitragsjahr eine Veranlagung zur Reichs¬
einkommensteuer nicht erfolgt , oder ergibt die Berechnung
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eine jährliche Beitragszahlung von weniger als 20 so

werden 20 ^ als Beitrag gehoben.
Bei den Gesellschaften und Genossenschaften wird , soweit

eine Veranlagung zur Körperschastssteuer für das Beitrags¬

jahr nicht erfolgt ist , ein jährlicher Beitrag erhoben , welcher

einem Zehntausendstel des von der Handelskammer zu er¬

mittelnden Gesellschafts - oder Genossenschaftskapitals ent¬

spricht, jedoch nicht weniger als 20 ^ beträgt.

Einer vorherigen Genehmigung des Ministeriums des

Handels bedarf es , wenn die Beschaffung des Aufwands für

ein Jahr fünf vom Hundert der Steuer von dem Einkommen

aus dem Gewerbebetrieb übersteigt . Wird die Genehmigung

nicht erteilt , so kann das Ministerium des Handels die im

Haushaltsplan der Kammer veranschlagten Kosten in der

Gesamtsumme soweit herabsetzen , daß die zu ihrer Deckung

erforderlichen Beträge nicht mehr als fünf vom Hundert

jener Einkommen - oder Körperschaftssteuer betragen.

Artikel 32 Abs . 5 erhält folgende Fassung:

Einsprüche , die sich gegen den der Beitragsleistung für

die Kammer zugrunde liegenden Satz der Veranlagung des

gewerblichen Einkommens zur Einkommensteuer oder Körper¬

schaftssteuer richten , sind unzulässig.

II.

Die Handelskammer ist berechtigt , die Kosten der Han-

Askammerverwaltung für das Rechnungsjahr 1921 nach-

träglich auf die Beitragspflichtigen gemäß den Bestimmungen

^ Ziffer I dieses Gesetzes umzulegen . Dabei sind die

Ereils vorläufig gehobenen Beiträge anzurechnen.

Oldenburg , den 20 . März 1922.

Staatsmmstermm.

In Vertretung
des Ministerpräsidenten:

Meyer.
Brand.
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Ur. 176.
Gesetz für den Freistaat Oldenburg , betreffend Änderung des Volks¬

schullehrerdiensteinkommensgesetzes vom 12 . Juli 192l.

Oldenburg , den 18 . März 1922.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung

des Landtags als Gesetz für den Freistaat Oldenburg,
was folgt:

Einziger Artikel.

Das Volksschullehrerdiensteinkommensgesetz vom 12. Juli
1921 wird folgendermaßen geändert:

1 . In Z 1 Abs . 2 werden die Worte : »auf Grund

des VolksschullehrerdiensteinkommenSgesetzes vom 17 . August
1920 " ersetzt durch die Worte : »mit Einschluß der bis¬
herigen Teuerungszulagen am 31 . März 1920 . "

2 . In § 32 werden die Worte : „ 15 v . H . " durch

„24 v . H . " ersetzt.

Oldenburg , den 18 . März 1922.

Staatsministerium.

Tantzen . Driver.
Mehrens.
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